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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §51 Abs3;

Rechtssatz

Der Beschuldigte hält den angefochtenen Bescheid (Zurückweisung einer Berufung als verspätet) deswegen für

rechtswidrig, weil er durch einen Telefonanruf bei der Behörde erster Instanz rechtzeitig mündlich Berufung erhoben

habe. Mit diesem Vorbringen zeigt der Beschuldigte keine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides auf, weil im

Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 51 Abs. 3 VStG zwar eine mündliche, nicht aber eine fernmündliche Berufung

zulässig ist (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II, 2. Au>age, Anm. 15 zu § 51 VStG, und die bei E 72 @

zitierte hg. Rechtsprechung).
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